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Die Entwicklung der Ausbildung zum
Psychologischen Psychotherapeuten
an der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz

Der Vorläufer

Mit Wirkung zum 01. April 1999 er-
hielt die Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz von dem zuständigen Mini-
sterium für Arbeit, Soziales und Ge-
sundheit in Rheinland-Pfalz (MASG)
die staatliche Anerkennung als Ausbil-
dungsstätte für Psychologische Psycho-
therapie. Damit wurde eine Entwick-
lung abgeschlossen, die Anfang der
90er Jahre von Martin Hautzinger,
dem damaligen Inhaber der Professur

für Klinische Psychologie, angestoßen
wurde. Martin Hautzinger ging davon
aus, dass die psychotherapeutische Tä-
tigkeit eine qualifizierte, curricular ge-
ordnete Ausbildung erfordert und er-
kannte die Notwendigkeit, eine stark
wissenschafts- und gleichzeitig praxi-
sorientierte Ausbildung in Psychothe-
rapie an der Universität einzurichten.
Das Ziel dieser Ausbildung sollte darin
liegen, Diplompsychologen und –psy-

chologinnen mit den Kenntnissen und
Fertigkeiten, den empirisch bewährten
Methoden und Indikationsbereichen
der Psychotherapie und speziell der
Verhaltenstherapie vertraut zu machen
und sie in der Anwendung dieser Be-
handlungsmethoden einzuüben. Nach
Abschluss einer entsprechenden Aus-
bildung sollten sie zur selbständigen
Indikationsentscheidung, zur eigenver-
antwortlichen Anwendung der verhal-
tenstherapeutischen Behandlungsver-
fahren bei unterschiedlichsten Krank-
heitsbildern und zur Kooperation mit
den anderen klinischen Berufsgruppen
in der Lage sein. Diese Ausbildungsziele
haben auch heute nichts an Aktualität
verloren.
Die Grundlage der damaligen Ausbil-
dungskonzeption bildeten die entspre-
chenden Richtlinien der Föderation
Deutscher Psychologen Vereinigungen.
Dessen „ Akkreditierungsausschuss“,
bestehend aus vier Universitätsprofes-
soren des Faches Klinische Psychologie
und vier Vertretern des Berufsverban-
des Deutscher Psychologen begutach-
tete und genehmigte diese Ausbil-
dungsgänge. Dabei wurde auch gefor-
dert, dass Universitäten mit Praxisein-
richtungen bei der Durchführung der
Weiterbildung zusammenarbeiten. Ent-
sprechende Modelle einer universitä-
ren Psychotherapieausbildung wurden
zum damaligen Zeitpunkt unter ande-
rem an den Universitäten in Bochum,
Gießen, Bonn, Braunschweig, Kiel,
Hamburg und München entwickelt. Es
wurde mit dem Aufbau einer Ambu-
lanz begonnen, um den Ausbildungs-
kandidaten die Möglichkeit zu geben,
Patienten unter Supervision zu behan-
deln. Die damaligen Verantwortlichen
waren sich darüber im klaren, dass ei-
ne qualifizierte Supervisions- und Be-
treuungsform gefunden werden muss,
um ein qualifiziertes psychotherapeuti-
sches Versorgungsangebot einerseits
sowie einen geeigneten Ausbildungs-
rahmen für die Kandidaten anderer-
seits zu gewährleisten.
Das damalige Konzept stimmte in we-
sentlichen Punkten mit den Richtlinien
der Kassenärztlichen Bundesvereinba-
rung für die privaten Ausbildungsinsti-
tute überein. Die in der damaligen
Ausbildungs- und Prüfungsordnung for-
mulierten Inhalte der mündlichen Ab-
schlussprüfung decken sich in vielen
Bereichen mit den heutigen Anforde-
rungen.
Schon in der Planungsphase bestand
eine Kooperation mit der Johann
Wolfgang Goethe-Universität in Frank-
furt sowie der Technischen Universität
Darmstadt. Dieser Ausbildungsverbund
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stimmte sich in Fragen der Ausbildung
ab wie z.B. bei der Festlegung von
Theorieveranstaltungen, Entwicklung von
Anerkennungskriterien für Superviso-
ren, den Inhalten der Abschlussprü-
fung. Wenn die Teilnehmer eine Theo-
rieveranstaltung in Mainz oder Frank-
furt versäumt hatten, konnten sie diese
in Frankfurt nachholen. Diese Koopera-
tion besteht heute weiter in Form eines
wissenschaftlichen Beirats.
Nachdem diese Konzeption die ent-
sprechenden universitären Gremien
durchlaufen hatte, wurde die Ausbil-
dung in Psychotherapie am Psycholo-
gischen Institut der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz mit Zustim-
mung des Kultusministeriums als „ Wei-
terbildendes Studium“ eingerichtet und
am 13. April 1994 offiziell eröffnet. Die
Zuständigkeit lag bei dem Inhaber der
Professur für Klinische Psychologie.
Nach einer Anschubfinanzierung durch
das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Weiterbildung sollte sich
das Weiterbildende Studium selbst tra-
gen, was auch gelang.
Die erste „ Kohorte“ mit 16 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern begann die
Ausbildung zum Sommersemester
1994. Seit dem Zeitpunkt wird jeweils
zum Sommersemester eine neue Ko-
horte aufgenommen. Im April 1998
begann die letzte Kohorte (K5) ihre
Ausbildung nach diesen Richtlinien.
Von 1994 bis 1998 haben insgesamt
72 Diplompsychologinnen und Di-
plompsychologen die Ausbildung be-
gonnen. Davon sind 3 Personen aus
der Ausbildung vorzeitig ausgeschie-
den. Von den verbliebenen 69 haben
43 eine Abschlussprüfung nach den al-
ten Richtlinien absolviert bzw. die Ap-
probation nach den Übergangsrege-
lungen erlangt. Seit dem Inkrafttreten
des Psychotherapeutengesetzes been-
den auch die „ alten“ Kohorten ihre
Ausbildung mit dem Staatsexamen.
Neun Teilnehmer haben das Staatsex-
amen inzwischen absolviert. Zum jet-
zigen Zeitpunkt (Sommer 2001) stehen
noch 17 Staatsexamensprüfungen für
diejenigen aus, die ihre Ausbildung vor
1999 begonnen haben.

Die Anpassung an das
Psychotherapeutengesetz

Mit dem Inkrafttreten des Psychothe-
rapeutengesetzes zum 1. Januar 1999
verlor das damalige Weiterbildende
Studium seine Rechtsgrundlage. Um
die Ausbildung in Psychologischer Psy-
chotherapie an der Universität Mainz
auf einer verbindlichen Grundlage fort-

führen zu können, musste diese Kon-
zeption an die neuen gesetzlichen
Vorgaben angepasst werden. Auf An-
regung des MASG richteten die Aus-
bildungsstätten eine „ Ständige Konfe-
renz der Ausbildungsinstitute für Psy-
chologische Psychotherapie in Rhein-
land-Pfalz“ ein. Diese „ Ständige Konfe-
renz“ entwickelte sich über die Antrag-
stellung hinaus zu einem wichtigen Fo-
rum zu Fragen der Durchführung der
Ausbildung.
Innerhalb der Universität wurde die
Entscheidung getroffen, einen „ Wei-
terbildungsstudiengang für Psychologi-
sche Psychotherapie“ einzurichten.
Nachdem das Leitungskollegium des
Psychologischen Instituts sowie der
Fachbereichsrat des Fachbereichs So-
zialwissenschaften im Juni 1998 zuge-
stimmt hatten, beriet und beschloss
der Senat der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz die Einrichtung eines
„ Weiterbildungsstudiengangs Psycho-
logische Psychotherapie“. Die Grund-
lage dieses Weiterbildungsstudiengan-
ges bildete die zum damaligen Zeit-
punkt kurz vor der Verabschiedung
stehende „ Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung für Psychologische Psycho-
therapeuten“ des Bundesministerium
für Gesundheit. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Weiterbildungs-
studienganges erlangen mit der Zulas-
sung und Einschreibung den vollen Sta-
tus von Studierenden. Es wurde fest-
gelegt, dass für die Beteiligung an dem
Weiterbildungsstudiengang Gebühren
zu erheben sind, welche die im Zu-
sammenhang mit dem Studiengang
entstehenden sachlichen und perso-
nellen Aufwendungen abdecken. Bei
der Einrichtung dieses Studiengangs
wurde immer von einer strikten Ko-
stenneutralität ausgegangen.
Nach einer Überprüfung durch das
Ministerium für Arbeit, Soziales und
Gesundheit, vertreten durch Herrn Dr.
Faltin und Frau Herrmann, erfolgte die
Anerkennung mit Wirkung vom 1. April
1999, mit jährlich 17 Ausbildungsplät-
zen für die 3- oder 5jährige Ausbildung
in Psychologischer Psychotherapie.
Damit erhielt die Johannes Gutenberg-
Universität Mainz als erste Universität
die staatliche Anerkennung als Ausbil-
dungsstätte für Psychologische Psycho-
therapie. Die Studienordnung, die am
10. Juni 2000 im Staatsanzeiger veröf-
fentlicht wurde, regelt die Durchfüh-
rung des Weiterbildungsstudiengangs.
Seit April 1999 durchläuft die erste
Ausbildungskohorte nach den gelten-
den Vorschriften des Psychothera-
peutengesetzes die Ausbildung an der

Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Sie ist in der dreijährigen Form im Jah-
re 2002 beendet und wird durch die
geltenden Bestimmungen mit dem
Staatsexamen abgeschlossen.

Der Weiterbildungsstudiengang
Psychologische Psychotherapie

Inhalte und  Kooperationspartner

Gemäß der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für Psychologische
Psychotherapeuten und der Studien-
ordnung für den Weiterbildungsstudi-
engang Psychologische Psychotherapie
der Universität Mainz ruht die Ausbil-
dung auf vier Säulen:

• die theoretische Ausbildung
• die praktische Tätigkeit
• die praktische Ausbildung unter

Supervision
• die Selbsterfahrung

Die Ausbildungsteilnehmer müssen am
Ende der Ausbildung mindestens 4200
Ausbildungsstunden nachweisen. Aus
der Tabelle 1 ist eine mögliche Vertei-
lung der Stunden über einen Zeitraum
von 3 Jahren zu ersehen. Die vorgege-
benen Mindeststundenzahlen finden
sich in der rechten Spalte. Für die drei-
und fünfjährige Ausbildung ist die Ver-
teilung der Theoriestunden gleich, der
Unterschied liegt in der Verteilung der
Stunden für die praktische Tätigkeit
und die praktische Ausbildung.
Dieses Ausbildungskonzept erfordert
Kooperationen mit solchen Einrichtun-
gen, in denen die praktische Tätigkeit
und die praktische Ausbildung durch-
geführt werden kann. Wir sehen es als
eine unserer zentralen Aufgaben an, in
Zusammenarbeit mit den verschiede-
nen Kooperationspartnern die Ausbil-
dungsinhalte „ auf der Grundlage des
wissenschaftlichen Erkenntnisstandes
praxisnah und patientenbezogen“
(Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
für Psychologische Psychotherapeuten
§ 1) durchzuführen.
Die theoretische Ausbildung und die
praktische Tätigkeit können zeitgleich
begonnen werden. Dies wird aus zeit-
lichen und auch aus fachdidaktischen
Gründen empfohlen (siehe auch Punkt 3).
Ebenso kann die praktische Ausbil-
dung, d.h. die Patientenbehandlung,
parallel zu der praktischen Tätigkeit
begonnen werden. Dies setzt voraus,
dass die Ausbildungskandidaten über
eine „ Behandlungskompetenz“ verfü-
gen, die durch die Ausbildungsstätte
überprüft wird.
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Tabelle 1: Weiterbildungsstudiengang für Psychologische Psychotherapeuten der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Übersicht über die gesamten Ausbildungsstunden (Angaben in Stunden) – Studium in Vollzeitform

Ausbildungsbaustein
1.
Semester

2.
Semester

3.
Semester

4.
Semester

5.
Semester

6.
Semester Angebot

davon mind.
nachzuweisen
nach AprV*

1. Theoretische Ausbildung
- Ausbildungsveranstaltungen

[s. Anhang 1.2. und 1.3.]
148 204 152 96 20 16 636 600

- Vor- und Nachbereitung der
theoretischen Ausbildung in
Kleingruppen

20 20 20 20 10 10 100 [nach Wahl]

2. Praktische Tätigkeit
- Psychiatrische klinische

Einrichtung
1600 1600 1200

- Einrichtung der psychothe-
rapeutischen/psychosoma-
tischen Versorgung oder
Praxis

800 800 600

3. Praktische Ausbildung**
- Patientenbehandlungen

600
600 600

- Einzelsupervision im Rah-
men der praktischen Aus-
bildung

50
50 50

- Gruppensupervision im
Rahmen der praktischen
Ausbildung

100
100 100

- Vor- und Nachbereitung,
Dokumentation, Evaluation,
Abfassen der Fallberichte
im Rahmen der praktischen
Ausbildung

- Aufteilung nach Wahl -
600 [nach Wahl]

4. Selbsterfahrung 25 25 25 25 20 120 120

GESAMT 4606 4200

*Bei den hier angegebenen Stundenzahlen handelt es sich um Mindeststundenzahlen; sie können nach Wahl der Studierenden auch überschritten
  werden.
**Bis zu 300 Std. der praktischen Tätigkeit können innerhalb der ersten drei Semester absolviert werden.

Das Aufnahmegespräch

Interessierte Diplompsychologen kön-
nen sich durch die Broschüre des Wei-
terbildungsstudiengangs, die Internetseite
www.ausbildung-psychotherapie.de so-
wie in unserem Servicebüro erste In-
formationen einholen. Außerdem er-
folgt eine regelmäßige Information der
Studierenden im Diplom-Studiengang
über die Ausbildungsmöglichkeiten
und beruflichen Perspektiven. Zu dem
Aufnahmegespräch sind die Kandida-
ten meist schon über die formalen
Aspekte der Ausbildung informiert. Die
erforderliche Vorbildung sowie die be-
sondere Eignung werden anhand der
Bewerbungsunterlagen sowie in dem
Aufnahmegespräch geprüft. Dabei
geht es z.B. um den Nachweis eines
besonderen Interesses für das Fachge-
biet Klinische Psychologie und der
Psychotherapie, insb. der Verhaltenst-
herapie, eine erkennbare Eignung für
eine psychotherapeutische Tätigkeit

(Tätigkeiten im klinisch-psycholo-
gischen Bereich, Zeugnisse) sowie eine
Klarheit der Vorstellungen über die
persönlichen Ausbildungs- und Berufs-
ziele. Das Gespräch dient ebenso da-
zu, mit den Bewerbern einen konkre-
ten Ausbildungsplan zu entwickeln, sie
dabei zu beraten, um mögliche Pro-
bleme bei der Durchführung frühzeitig
zu entdecken.

Die praktische Tätigkeit

Den Teilnehmern wird empfohlen,
parallel zu den Theorieveranstaltungen
die Ausbildung mit der praktischen Tä-
tigkeit zu beginnen. Dieser Praxisteil
umfasst zwei Bereiche.

Erster Teil der praktischen Tätigkeit
(mindestens 1200 Stunden).
Der/die Ausbildungskandidat/in sam-
melt praktische Erfahrungen in der Be-
handlung von psychischen Störungen
mit Krankheitswert sowie Kenntnisse

anderer Störungen, bei denen Psycho-
therapie nicht indiziert ist. Dies kann in
Einrichtungen absolviert werden, die
im Sinne des ärztlichen Weiterbil-
dungsrechts zur Weiterbildung für
Psychiatrie und Psychotherapie zuge-
lassen sind. Unsere Kooperationspart-
ner in diesem Bereich sind (Stand April
2001):
• Paritätische Psychiatrische Dienste

Mainz, Tagesklinik für Psychiatrie
und Psychotherapie, Mainz

• Psychiatrische Klinik und Poliklinik
der Johannes Gutenberg-Universi-
tät, Mainz

• Psychosomatische Fachklinik, Bad
Dürkheim

• Psychosomatische Fachklinik
St. Franziska-Stift, Bad Kreuznach

• Rheinhessen-Fachklinik, Alzey
• Rhein-Mosel-Fachklinik, Andernach
• Salus-Klinik, Friedrichsdorf
• St. Valentinus-Krankenhaus,

Kiedrich
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• Zentrum für Psychiatrie, Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie II,
Frankfurt/M.

• Zentrum für Soziale Psychiatrie
Rheinblick, Eichberg/Rheingau

Die Ausbildungskandidaten werden
während dieser Zeit an der Diagno-
senstellung und Behandlung von min-
destens 30 Patienten beteiligt und sol-
len dabei Erfahrungen über die akute,
abklingende und chronifizierte Sym-
ptomatik unterschiedlicher psychiatri-
scher Erkrankungen erwerben. Die
Dokumentation erfolgt anhand eines
von der Ständigen Konferenz der Aus-
bildungsinstitute in Rheinland-Pfalz
entworfenen Bogens.

Zweiter Teil der praktischen Tätigkeit
(mindestens 600 Stunden)
Der zweite Teil der praktischen Tätig-
keit kann stationär oder ambulant er-
folgen: an einer von einem Sozialversi-
cherungsträger anerkannten Einrich-
tung der psychotherapeutischen oder
psychosomatischen Versorgung, in der
Praxis eines Arztes mit einer ärztlichen

Weiterbildung in der Psychotherapie
oder eines Psychologischen Psycho-
therapeuten. Zu den stationären Ein-
richtungen, mit denen die Universität
Mainz kooperiert, zählen (Stand April
2001):

• die Klinik und Poliklinik für Psycho-
somatische Medizin und Psycho-
therapie der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz

• die Salus-Klinik Therapiezentrum,
Friedberg

• die Tannenwaldklinik
Bad Schwalbach

• das Schmerz-Zentrum-Mainz
(mündliche Zusage)

Für den ambulanten Bereich, d.h. die
praktische Tätigkeit in Praxen, erfolgt
keine nähere Spezifikation durch die
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung.
In der Poliklinischen Institutsambulanz
für Psychotherapie, die als Ausbil-
dungsambulanz dem Weiterbildungs-
studiengang angeschlossen ist, kann
diese praktische Tätigkeit absolviert
werden. Hinsichtlich der inhaltlichen
Gestaltung dieser Praxiszeit hat die

Ständige Konferenz der Ausbildungsin-
stitute in Rheinland-Pfalz (STÄKO)
hierzu erste Ideen entwickelt, die in ei-
ner weiteren internen und externen
Diskussion mit den Kolleginnen und
Kollegen in den Praxiseinrichtungen
spezifiziert und gegebenenfalls ergänzt
werden müssten (siehe auch Kapitel 3).

Die theoretische Ausbildung

Aus der Tabelle 1 ist die Verteilung der
theoretischen Ausbildung über einen
Zeitraum von sechs Semestern zu er-
sehen. Es werden insgesamt 636 Stun-
den angeboten, wovon 600 minde-
stens nachzuweisen sind, aus der Stu-
dienordnung sind die Wahlmöglichkei-
ten zu ersehen.  Das Curriculum um-
fasst ein Angebot von 216 Stunden
Grundkenntnisse und 420 Stunden
vertiefte Kenntnisse in Verhaltensthe-
rapie (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Übersicht über die theoretische Ausbildung ⇒ Vertiefte Ausbildung [Angaben in Stunden]

Inhalte
nach
APrV Lehrveranstaltungen (in Klammern: Stundenzahl) Angebot

davon sind
mindestens

nachzuweisen
B1, B2 - Erstgespräch: Anamnese, Indikationsstellung, Prognose (8) 8 8
B1 - Diagnostik: Verhaltens-, Problem-, Bedingungsanalyse (24) 24 24
B1, B2 - Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung (48) 48 36
B2 - Verhaltenstherapie in unterschiedlichen Institutionen (8) 8 8
B2 - Organisatorische und juristische Fragen ambulanter freiberuflicher Psychotherapie (4) 4 4
B2 - Spezielle Situationen in der Psychotherapie (16) 16 16
B3 - Angststörungen (8)

- Depressionen (8)
- Schizophrenien (8)
- Substanzabhängigkeit und –missbrauch (8)
- Somatoforme Störungen (8)
- Sexualstörungen (8)
- Suizidalität (8)
- Zwangsstörungen (8)
- Essstörungen (8)
- Persönlichkeitsstörungen (8)
- Posttraumatische Belastungsstörungen (16)
- Chronische Schmerzen (16)
- Hirnorganische Störungen, Rehabilitation (8)
- Soziales Kompetenztraining (16)
- Verhaltenstherapie bei körperlichen Erkrankungen, Rehabilitaiton (8)

144 120

B4 - Krisenintervention (8) 8 8
B5 - Verhaltenstherapeutische Behandlungstechniken (8)

- Verhaltenstherapeutische Behandlungstechniken: Respondente und operante Verfahren (16)
- Verhaltenstherapeutische Behandlungstechniken: Kognitive Verfahren (16)
- Verhaltenstherapeutische Behandlungstechniken: Imaginative Verfahren (8)
- Verhaltenstherapeutische Behandlungstechniken: Selbstmanagement-Therapie (8)
- Verhaltenstherapeutische Behandlungstechniken: Rollenspiel (8)

64 56

B6 - Therapieprozess: Therapeutische Interaktion, Gesprächsführung (24) 24 24

B7 - Ängste und Depressionen im Kindes- und Jugendalter (8) 8 8
B7 - Verhaltenstherapie bei Störungen im Kindes- und Jugendalter (16) 16 16
B8 - Gruppentherapie (16) 16 16
B8 - Paartherapie (16) 16 16
B8 - Familientherapie (16) 16 16

420 400
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Dieses Curriculum stellt das Ergeb-
nis intensiver Abstimmungsprozesse
der verhaltenstherapeutischen Aus-
bildungsinstitute in Rheinland-Pfalz
dar. Sie haben sich auf eine Kon-
zeption geeinigt, die den Anforde-
rungen der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung erfüllen und eine
praxisorientierte und patientenbe-
zogene Ausbildung gewährleistet. In
das Curriculum flossen die langjäh-
rigen Erfahrungen der Ausbildungs-
institute ein. Die Veranstaltungen
lassen sich zu folgenden Bereichen
zusammenfassen, die auch eine
Gewichtung der in der Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung genannten
Bereiche bedeutet:

1. Klassifikation und Diagnostik
einschließlich Indikationsstellung
und Therapieplanung sowie the-
rapiebegleitende Diagnostik und
–evaluation,

2. störungsspezifische Kenntnisse
und Fertigkeiten,

3. Kenntnisse und Fertigkeiten an-
derer wissenschaftlich anerkann-
ter Verfahren,

4. Fallkonzeptionalisierung ein-
schließlich psychotherapeuti-
scher Beziehungsgestaltung und
Interaktion,

5. Verschiedene Aspekte der Be-
rufsausübung.

Durch eine höhere Anzahl theoreti-
scher Stunden in den ersten drei
Semestern soll die Kompetenz der
Studierenden zeitgleich zu der prak-
tischen Tätigkeit aufgebaut werden,
so dass sich in ihrem klinischen Tä-
tigkeitsfeld zunehmend sicherer
fühlen und die neu gewonnen
Kenntnisse umsetzen und erproben
können. Die Vor- und Nachberei-
tung der theoretischen Veranstal-
tungen erfolgt in Kleingruppen und
kann mit insgesamt 100 Ausbil-
dungsstunden angerechnet werden.

Nach der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für Psychologische
Psychotherapeuten können die
Veranstaltungen als Vorlesungen,
Seminare oder praktische Übungen
angeboten werden. In dem Weiter-
bildungsstudiengang der Universität
Mainz werden Veranstaltungsfor-
men bevorzugt, in denen die Do-
zenten nach einer Einführung durch
Demonstrationen, Videomaterial
oder Übungen die Inhalte praxisori-
entiert vertiefen.

Die praktische Ausbildung:
Die Poliklinische Institutsambulanz
für Psychotherapie

Der organisatorische und
rechtliche Hintergrund

Im Dezember 1998 beschloss der
Senat der Johannes Gutenberg-
Universität die Errichtung einer Po-
liklinischen Institutsambulanz für
Psychotherapie in Form eines An-
Instituts. Um die notwendige
Rechtsform zu erlangen, musste zu-
sätzlich ein Trägerverein gegründet
werden, der die erforderlichen Ge-
schäfte rechtsverbindlich abwickeln
kann. Die Zusammenarbeit zwi-
schen Universität und Verein regelt
ein Kooperationsvertrag. Die Er-
mächtigung durch die kassenärztli-
chen Vereinigung Rheinhessen zur
Teilnahme an der vertragsärztlichen
Versorgung als Ausbildungsstätte
für die Ausbildung zum Psychologi-
schen Psychotherapeuten erfolgte
zum 01. Juli 1999. Damit konnten
die Ausbildungsteilnehmer, nach-
dem sie die Hälfte der Ausbildung
absolviert haben, in der Ambulanz
Patienten unter Supervision psycho-
therapeutisch behandeln.
Da die Behandlungen von Ausbil-
dungskandidaten durchgeführt wer-
den, kommt der fachlichen Anlei-
tung eine große Bedeutung zu. Bei
den Supervisoren handelt es sich
um in der Ausbildung von Psycho-
therapeuten sowie in der praktischen
schen Durchführung von Psycho-
therapie erfahrene psychologische
und ärztliche Psychotherapeuten,
die den Nachweis der Fachkunde
für die Verhaltenstherapie geführt
haben.

Aufgaben und Ziele der
Poliklinischen Institutsambulanz für
Psychotherapie

Die Leitung und Fachaufsicht der
Ambulanz liegt bei dem Inhaber der
Professur für Klinische Psychologie.
Zur Zeit (Sommer 2001) führen ins-
gesamt 18 angehende Psychothe-
rapeuten Behandlungen in der Am-
bulanz durch.
Zu den Aufgaben und Zielen der
Poliklinischen Institutsambulanz für
Psychotherapie zählen:

• einen institutionellen Rahmen zu
schaffen, in dem Ausbildungs-
kandidaten unter Supervision
Psychotherapie durchgeführen

• der Bevölkerung ein qualifizier-
tes Psychotherapieangebot zu
machen,

• die Kooperation mit unterschied-
lichen Institutionen der psycho-
therapeutischen Versorgung zu
fördern und die Angebote im
Gesundheitsbereich zu vernetzen,

• Informationen über Psychothe-
rapie/Verhaltenstherapie zu ver-
mitteln und dadurch einen Bei-
trag zur der Aufklärung im Be-
reich psychischer Störungen zu
leisten,

• Qualitätsstandards in der Durch-
führung von Psychotherapie so-
wie deren Dokumentation und
Evaluation zu entwickeln und
erproben.

Die Etablierung der Ambulanz

Der weitere Ausbau der Institut-
sambulanz bestand zum einen dar-
in, diese Einrichtung bekannt zu
machen und die Akzeptanz bei Pa-
tienten und potenziellen Überwei-
sern zu erhöhen. Es wurde eine
Ambulanzbroschüre entwickelt und
den niedergelassenen Kooperati-
onspart-nern zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus wurde geplant,
einmal jährlich eine Veranstaltung
für alle im Bereich Psychotherapie
Tätigen, insbesondere Ärzte und
Psychologen, zu veranstalten. Das
erste Symposium „ Psychotherapie
zwischen Praxis und Wissenschaft“
fand im Oktober 2000 statt. Nam-
hafte Wissenschaftler und Praktiker
hielten Vorträge zu dem Bereich
Posttraumatische Belastungsstörun-
gen und führten Workshops durch.
Die Veranstaltung hat einen guten
Anklang gefunden.
Die schnelle Steigerung der Patien-
tenzahlen in der Poliklinischen Insti-
tutsambulanz für Psychotherapie
zeigt uns, dass diese Praxisstelle von
der Bevölkerung sehr gut ange-
nommen wurde, obwohl die Ambu-
lanz außerhalb der Innenstadt etwas
versteckt auf dem Campusgelände
liegt. Die gute Erreichbarkeit mit
öffentlichen Verkehrsmitteln sowie
die Verfügbarkeit von Parkplätzen
scheint diesen Nachteil jedoch wie-
der auszugleichen. Somit stehen
den Ausbildungskandidaten ausrei-
chend Patienten für die praktische
Ausbildung zur Verfügung.

Abläufe in der Ambulanz

Die Patienten können sich direkt
ohne Überweisung an die Ambu-
lanz wenden. Sie erhalten einen
Termin für ein Erstgespräch bei der
Ambulanzleitung. Aus der Abbil-
dung 1 ist der weitere Ablauf zu er-
sehen.
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Anmeldung

Erstgespräch

Probatorische Sitzungen

Ärztliches Konsil

Antragstellung

Begutachtung

Psychotherapeutische
Behandlung

Therapieabschluss

Falldokumentation

Supervision

♦ Anamnesebogen

♦ Ambulanzbroschüre

♦ Basis- und störungsorientierte

Eingangsdiagnostik

ICD 10-Diagnosen

(Checklisten Hiller, et al., 1995;

Fragebögen)

♦ Therapeutische

Beziehungsgestaltung

♦ Anamnese

♦ Psychischer Befund

♦ Vermittlung von Informationen

♦ Erhebung der

Therapieerwartungen

♦ Entwicklung eines

Therapieplans

♦ Indikationsstellung

♦ Initiierung erster

therapeutischer Schritte

♦ Bestimmung der Problem-be-

reiche und Therapieziele

♦ Zielerreichungsskalierung

♦ Auswahl der Interventionen

♦ Erfassung des Therapie-pro-

zesses (Fragebögen)

♦ Erfassung der Veränderung im

Verlauf (Fragebögen)

♦ Stabilisierung

♦ Rückfallprophylaxe

♦ Therapieverlängerung?

♦ Abschlussevaluation

Abbildung 1: Abläufe in der Ambulanz
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Ambulanzintern wurden die Abläu-
fe systematisiert und eine verbindli-
che Basisdiagnostik und –dokumen-
tation eingerichtet. Die Patienten
erhalten mit der Anmeldung eine
Bestätigung des Termins, die Am-
bulanzbroschüre, um erste Informa-
tionen über die Ambulanz zu erhal-
ten sowie einem Anamnesebogen,
in dem sie neben soziodemographi-
schen Daten u.a. bisherige Be-
handlungen, körperliche Erkrankun-
gen und begleitende Medikation
sowie ihre Erwartungen an eine
psychotherapeutische Behandlung
angeben. Der Fragebogen enthält
auch ein Screening für den Bereich
psychische Störungen.
Die Erstgespräche haben u.a. die
Aufgaben zu prüfen, ob es sich um
„ geeignete“ Patienten für die Aus-
bildungsambulanz handelt. Dabei
müssen sowohl die Interessen und
der Schutz der Patienten als auch
der Ausbildungskandidaten berück-
sichtigt werden. Derzeit liegen kei-
ne gesicherten empirischen Erkennt-
nisse darüber vor, welche Patienten
grundsätzlich nicht für Ausbildungs-
kandidaten geeignet sind bzw. wel-
che besonders geeignet sind. Aus-
bildungskandidaten sollen und müs-
sen mit der gesamten Breite psychi-
scher Störungen und interaktioneller
Probleme vertraut gemacht werden.
Aus unserer Sicht bietet die Ausbil-
dungssituation hierzu auch beson-
ders gute Möglichkeiten, da die Be-
handlung unter enger Supervision
und zum Teil auch unter Einsatz
von Video durchgeführt wird.
Das Erstgespräch dient außerdem
dazu, eine erste Einschätzung zur
Indikation für ambulante Psychothe-
rapie vorzunehmen. Eine weitere
wichtige Funktion dieser Erstgesprä-
che ist die Aufklärung der Patienten
über Psychotherapie allgemein und
Verhaltenstherapie im speziellen
sowie deren organisatorischer
Rahmenbedingungen und Anforde-
rungen. Eine dritte wichtige Funk-
tion dieser Erstgespräche liegt darin,
Patienten, die meist in einer schwie-
rigen, oft auch hoffnungslosen Si-
tuation sind, eine Perspektive auf-
zuzeigen und ihnen auch Hilfestel-
lungen anzubieten, wenn eine Be-
handlung in unserer Ambulanz nicht
zu Stande kommt. Es ist ein beson-
deres Anliegen der Institutsambu-
lanz, im Raum Mainz ein Behand-
lungsnetz im Bereich Psychothera-
pie zwischen verschiedenen Institu-
tionen aufzubauen und hierbei die
Kooperation zu fördern.

Patienten werden weiter verwiesen
wenn:

• keine behandlungsbedürftige
Störung im Sinne einer psychi-
schen Erkrankung vorliegt,

• für eine spezielle Erkrankung
kein/e geeigneter/geeignete Be-
handler/in zu Verfügung steht,

• es sich um eine Erkrankung wie
z.B. eine akute Schizophrenie
handelt, die zunächst eine ande-
re Behandlung erfordert,

• zunächst eine stationäre bzw.
teilstationäre Behandlung indi-
ziert erscheint (z.B. bei Sucht-
problemen),

• die Lebens- und Arbeitssituation
der Patienten eine kontinuierli-
che Behandlung unmöglich er-
scheinen lassen,

• eine Vielzahl schon stattgefun-
dener Psychotherapien, die, bei
gleichzeitigem Vorliegen einer
unklaren Symptomatik, einen
Therapieerfolg unwahrscheinlich
erscheinen lassen.

Wenn eine Indikation für Verhal-
tenstherapie in unserer Ambulanz
nach dem Erstgespräch vorliegt,
wird die weitere Abklärung und die
Vorbereitung der Antragstellung ei-
nem/einer Ausbildungskandidaten/
Ausbildungskandidatin übertragen,
der/die dann die weiteren probato-
rischen Sitzungen durchführt. Das
Vorgehen ist im Rahmen von Basis-
diagnostik und –dokumentation fest-
gelegt und aus der Abbildung 1 zu
ersehen (siehe auch Fydrich, et al.,
1996, 1997; Laireiter, 2000; Laireiter
& Baumann 2000; Stieglitz, 2000;
Wittchen, et al., 1997). Es wurden
für die verschiedenen Phasen des
Therapieprozesses Dokumentations-
bögen entwickelt. Für die Therapie-
kontrolle und Evaluation werden
verschiedene störungsspezifische
Fragebögen eingesetzt (Stieglitz, et
al., 2000).
In den probatorischen Sitzungen
geht es neben der Erhebung der
Diagnose und der Erhebung rele-
vanter Informationen um den Auf-
bau einer therapeutischen Bezie-
hung und der Initiierung erster the-
rapeutischer Schritte, einer Informa-
tionsvermittlung im Sinne von Auf-
klärung der Patienten über ihre Er-
krankung und den Inhalten einer
psychotherapeutischen Behandlung
sowie um die Entwicklung eines
Therapieplanes. Parallel zu den
probatorischen Sitzungen erhalten
die Patienten eine Überweisung für
eine somatische Abklärung. Die Aus-

bildungskandidaten halten in Fragen
der Diagnosenstellung, Therapie-
planung und Antragstellung mit der
Ambulanzleitung bzw. den Supervi-
soren Rücksprache. Bei speziellen
Situationen wie z.B. akuter Suizid-
gefährdung ist die Ambulanzleitung
umgehend zu unterrichten. Es ist
uns in der Entwicklung und Durch-
führung eines Behandlungsplanes
sehr wichtig, dies in Zusammenar-
beit mit den mitbehandelnden Kol-
legen zu tun, um die Behandlung in
einer auch im ambulanten Bereich
noch stärker interdisziplinären Art
und Weise zu praktizieren.
Nach den probatorischen Sitzungen
einschließlich des ärztlichen Konsils
erfolgt die Antragstellung auf Kosten-
übernahme bei den Krankenkassen.
Nach der Erteilung der Genehmi-
gung führen die Ausbildungskandi-
daten die Behandlungen unter re-
gelmäßiger Supervision und durch.
Die Behandlungen werden kontinu-
ierlich dokumentiert und der Thera-
pieprozess anhand von standardi-
sierten Fragebögen und Videoauf-
nahmen evaluiert.
Regelmäßige Ambulanzbesprechun-
gen unterstützen den Therapiepro-
zess und sollen dazu dienen, den
Behandlungsprozess zu optimieren
durch die Auswahl effektiver Be-
handlungsmaßnahmen, das frühzei-
tige Erkennen von Problemen im
Ablauf sowie deren Änderung und
die Unterstützung der Behandler
und Behandlerinnen in der Durch-
führung der Psychotherapie. Am
Ende der Behandlung erfolgt eine
Abschlussevaluation (siehe Abbil-
dung 1).

Die praktische Tätigkeit in der
Ambulanz

Die Ausbildungsteilnehmer können
neben der praktischen Ausbildung
(Patientenbehandlung) den ambu-
lanten Teil der praktischen Tätigkeit
(mindestens 600 Stunden) in der In-
stitutsambulanz absolvieren. Die
Ziele dieser praktischen Tätigkeit
liegen u.a. in folgenden Bereichen:

• diagnostische Kenntnisse vertie-
fen sowie deren praktische Um-
setzung üben, Diagnosen fallbe-
zogen zu spezifizieren,

• Indikationen stellen, spezifische
therapeutische Verfahren aus-
wählen, Manuale anwenden,

• eine professionelle Haltung im
Umgang mit Patienten innerhalb
und außerhalb therapeutischer
Situation weiterentwickeln,
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• organisatorische interne und ex-
terne Abläufe eines Praxisbe-
triebes kennenlernen (Antrag-
stellung, Falldokumentationen),

• Kooperations- und Kommunika-
tionsformen erlernen und an-
wenden,

• Dokumentationsverfahren ken-
nenlernen, weiterentwickeln, The-
rapieverläufe evaluieren

Durch die Teilnahme an Teamsit-
zungen, durch Patientenakten und
Videoaufnahmen von Therapiesit-
zungen lernen die Ausbildungsteil-
nehmer die ambulante psychothe-
rapeutische Arbeit kennen. Durch
kotherapeutische Tätigkeiten, z.B.
bei einer Expositionsbehandlung,
werden verhaltenstherapeutische
Verfahren erlernt. Weiterhin können
unsere Ausbildungskandidaten bei
der Konzeptualisierung von grup-
pentherapeutischen Angeboten
mithelfen, sowie als Ko-Therapeuten
diese Programme kennenlernen.

Der Inhalt der Ausbildung:
Zielkompetenzen, Didaktik und
Methodik

In der Ausbildung von Psychothera-
peuten sollte stärker überlegt wer-
den „ wie der angehende Psycho-
therapeut am besten von vielen
Lehrmeistern lernen kann..., ohne
gleichzeitig den Sinn für gedankli-
che Kohärenz und behandlungs-
technische Zusammenhänge zu
verlieren“ (Orlinsky, 1994).

Die in der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für Psychologische
Psychotherapeuten beschriebenen
praktischen und theoretischen Aus-
bildungsinhalte legen nahe, dass die
Ausbildungskandidaten einerseits
theoretische Kenntnisse erlangen
sowie diese andererseits im direkten
Kontakt mit Patienten anwenden
sollen. Der Weiterbildungsstudien-
gang Psychologische Psychothera-
pie der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz legt bei der Kon-
zeption dieser Ausbildung sowie
deren praktischen Durchführung ei-
nen sehr großen Wert auf eine enge
Verzahnung von Theorie und Praxis.
Den Ausbildungsteilnehmern be-
ginnen beispielsweise sofort der
praktischen Tätigkeit, z.B. in einer
psychiatrischen oder psychosomati-
schen Klinik, parallel zu der theore-
tischen Ausbildung. Damit soll ge-
währleistet werden, dass die Aus-
bildung auch in dem angestrebten
Zeitraum von drei Jahren beendet
werden kann, aber auch, dass die in
den Veranstaltungen gelernte Theo-
rie direkt in der Praxis erprobt wer-
den kann. Es besteht dann in ver-
schiedenen Veranstaltungen die
Gelegenheit, die damit gemachten
Erfahrungen und Probleme mit den
Dozenten oder Supervisoren zu be-
sprechen, so dass es allmählich zu
einer immer besseren Kompeten-
zentwicklung kommt. „ Learning by
doing“ ist hierbei ein wichtiges
Prinzip, wobei „ doing“ nicht „ Her-
umprobieren“ meint, sondern die
systematische Anwendung psycho-

therapeutischer Interventionen un-
ter enger Fachaufsicht und Supervi-
sion. Dieses Vorgehen ist aus unse-
rer Sicht auch deshalb notwendig
und sinnvoll, da es sich in der Psy-
chotherapie um hochkomplexe Si-
tuationen handelt, in denen die
Psychotherapeuten oft sehr schnell
erkennen müssen, welche der ver-
schiedenen Interventionsmöglich-
keiten in einer speziellen Situation,
bei einem speziellen Patienten mit
einer speziellen Symptomatik aus-
gewählt werden sollte.
In der Psychotherapieausbildung
werden in sehr unterschiedlichen
Veranstaltungsformen und mit ver-
schiedenen didaktischen Methoden
diese Kompetenzen gefördert. Dies
sind zum einen Seminare, prakti-
sche Übungen, evtl. auch vereinzelt
Vorlesungen, in denen sowohl eine
Wissensvermittlung stattfindet, als
auch anhand von Demonstrationen
und gezielten Übungen der Teil-
nehmer die Fertigkeiten auf Inter-
ventionsebene vermittelt werden
(siehe Tabelle 3). Die Veranstaltun-
gen lassen sich zwar den Kompe-
tenzschwerpunkten zuordnen, ver-
mitteln aber meist auch Kenntnisse
und Fertigkeiten der beiden ande-
ren Bereichen. Alle theoretischen
Veranstaltungen sind auch praxi-
sorientiert und bieten in den über-
wiegenden Fällen die Gelegenheit
zum Einüben psychotherapeuti-
scher Basiskompetenzen.
In den Veranstaltungen zur thera-
peutischen Beziehungsgestaltung,
schwierigen Situationen in der Psy-

Tabelle 3: Kompetenzbereiche, Ausbildungsbereiche und didaktische Methoden der Ausbildung in Psychologischer
Psychotherapie

Zielkompetenzen
Ausbildungsbereich

Veranstaltungen
Methoden

Behandlungs- und Störungswis-

sen einschließlich Diagnostik und

Indikationsstellung

Spezielle psychotherapeutische

Fertigkeiten

Psychotherapeutische

Beziehungsgestaltung

♦ Seminare mit Übungen

♦ Vorträge

♦ Kleingruppenarbeit/

kollegialer Austausch

♦ Psychotherapeutische Tä-

tigkeit in ambulanten und

stationären Einrichtungen

♦ Behandlung von Patienten in

ambulanten und stationären

Einrichtungen

♦ Supervision

♦ Selbsterfahrung

� Informationen vermitteln

� Manuale, Audio- und Videomaterial

� Demonstrationen

� Modelllernen

� Patienten vorstellen

� Instruktionen

� Rollenspiele

� Bearbeitung simulierter

„kritischer Ereignisse"

� Rückmeldungen (Video)

� Psychotherapie unter Anleitung und

Supervision

� Fallarbeit/ Fallberichte
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chotherapie und Gesprächsführung
sowie auch insbesondere in der
Einzel- und Gruppensupervision
wird zum einen die Beziehungs-
kompetenzen der Teilnehmer ge-
fördert als auch die Flexibilität in der
Anwendung unterschiedlicher the-
rapeutischer Verfahren. 28 Ausbil-
dungsteilnehmer wurden gebeten,
die Bedeutung der verschiedenen
Veranstaltungen auf einer Skala von
1 (unwichtig) bis 5 (sehr wichtig)
einzuschätzen. Nach den Ergebnis-
sen (siehe Tabelle 4) werden alle
Veranstaltung als wichtig für die
Ausbildung in Psychologischer
Psychotherapie eingeschätzt.

Auf der Ebene der Methoden wird
z.B. durch Demonstrationen der
Dozenten, insbesondere auch Au-
dio- und Videomaterial die Anwen-
dung spezieller Interventionen ver-
mittelt. Wichtig sind auch hier
Übungen der Teilnehmer, Rol-
lenspiele und insbesondere auch
persönliche Rückmeldungen. Die
Dozenten sind hierbei sehr wichtige
Modelle in der flexiblen Anwen-
dung der Methoden für die Ausbil-
dungskandidaten.
Wesentlich für die Kompetenzent-
wicklung ist aus unserer Sicht und
nach unseren Erfahrungen die
„ Arbeit unter Anleitung“. Dies fin-
det zum einen während der prakti-
schen Tätigkeit in den stationären
und ambulanten externen Einrich-

tungen statt, zum anderen dann
auch verstärkt in der psychothera-
peutischen Behandlung von Patien-
ten unter Supervision. Supervisoren
sind für die Ausbildungskandidaten
sehr wichtige Personen, sie führen
durch die „ Höhen und Tiefen“ von
Behandlungen hindurch, unterstüt-
zen die Ausbildungsteilnehmer, kor-
rigieren ungünstige Interventions-
maßnahmen und fördern auch die
Entwicklung eines eigenen thera-
peutischen Stils. Supervisoren ver-
treten aber auch die Interessen der
Patienten und schützen sie vor
schädlichen Interventionen.
Alle Lehrveranstaltungen des Wei-

terbildungsstudiengangs werden
durch qualifizierte approbierte Lehr-
beauftragte angeboten, die als aus-
gewiesene Experten auf dem jewei-
ligen Gebiet gelten und über eine
langjährige Praxiserfahrung verfü-
gen. Die Veranstaltungen des Wei-
terbildungsstudiengangs Psycholo-
gische Psychotherapie werden kon-
tinuierlich evaluiert. Diese Evalua-
tion bietet die Grundlage einer
permanenten Verbesserung unter
Rücksprache mit den Dozenten und
Ausbildungsteilnehmern.
Eine Ausbildung mit vielen, unter-
schiedlichen Dozenten und einer
Vielzahl von Themen kann aber
auch dazu führen, dass die Ausbil-
dungskandidaten zwar sehr interes-
sante Inhalte lernen, dabei aber die

inhaltliche und auch personelle
Kontinuität verloren geht und somit
auch eine psychotherapeutische
Identitätsbildung erschwert wird,
wie sie gerade auch für diesen Be-
ruf aus unserer Sicht notwendig ist.
Aus diesem Grund halten wir eine
thematische Kontinuität in der Aus-
bildung für sehr notwendig. Die
Veranstaltungen „ Fallkonzeptuali-
sierung und Therapieplanung“,
„ Thera-peutische Interaktion“, „ Ge-
sprächsführung“ bzw. „ Spezielle Si-
tuationen in der Psychotherapie“,
die in jedem Semester angeboten
werden, dienen dazu, die verschie-
denen Kenntnisse und Kompeten-

zen zu einer gesamten Therapie-
planung und –durchführung zu-
sammenzuführen und die gelernten
therapeutischen Methoden und
Techniken in ein gesamtes thera-
peutisches Vorgehen zu integrieren.
Diese Veranstaltungen bieten ne-
ben der Selbsterfahrung und der
Supervision auch die Möglichkeit,
einen eigenen therapeutischen Stil
herauszubilden, persönliche Rück-
meldungen zu erhalten, die Anfor-
derungen der jeweiligen therapeuti-
schen Situation zu erkennen und
danach zu handeln.
Nach den Ergebnissen einer offenen
Umfrage unserer Ausbildungskan-
didaten am Ende der Ausbildung:
„ Was hat zu der eigenen Kompe-
tenzentwicklung am meisten beige-

Tabelle 4: Bedeutung der Veranstaltungen in der Psychotherapieausbildung
(1 = unwichtig, 5 = sehr wichtig; n = 28)

Kategorie Mittelwert Standardabw.

Seminar:

Störungsbilder 4.43 0.69

Fallseminare 4.54 0.64

Einzelsupervision 4.73 0.72

Selbsterfahrung 4.27 1.19

Seminar:

Interaktion 4.78 0.51

Seminar:

Andere therap. Ansätze

Kleingruppenarbeit

4.19

3.44

0.74

1.01

Arbeit mit Patienten

Sonstiges (z. B. Team-

supervision i. d. Klinik)

4.82

4.40

0.39

1.34



Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 2001, 55, 187-198

Praxis

196

tragen?“ werden neben den Berei-
chen „ Wissenserwerb und dessen
Anwendung“, „ Supervision: Reflek-
tieren über den Therapieprozess
und über gescheiterte Therapien“,
„ Selbsterfahrung, eigene Ressour-
cen erkennen“ vor allem auch die
Person des Ausbilders, dessen
Kompetenz und Glaubwürdigkeit
genannt. Gespräche mit Ausbil-
dungskandidaten zeigen immer
wieder, dass die Ausbilder als „ Mo-
delle“ eine sehr große Rolle spielen.
Nach den Ergebnissen der Untersu-
chung von Henry, et al. (1993) zu
den Effekten eines Trainings von
Psychotherapeuten in zeitlich be-
grenzter dynamischer Psychothera-
pie sind gute Ausbilder dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie direkter, kla-
rer und spezifischer in ihren Rück-
meldungen zu den Verhaltenswei-
sen der Therapeuten sind, den Fo-
kus stärker auf die Therapeuten als
auf den Patienten legen, konkret
überlegen, was die Therapeuten als
nächstes tun könnten und sich nicht
vor Konfrontationen scheuen.

Mögliche Spezifika einer universi-
tären Ausbildung

Einheitlichkeit der Ausbildung
Sowohl die privaten Ausbildungsin-
stitute als auch für die Ausbildungs-
institute an Universitäten erhalten
die staatliche Anerkennung auf der
Grundlage des Psychotherapeuten-
gesetzes sowie der Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung für Psy-
chologische Psychotherapeuten.
Damit stehen alle staatlich aner-
kannten Ausbildungsstätten auf der
gleichen Grundlage und müssten in
den zentralen Aspekten der Ausbil-
dung vergleichbar sein. Die Ent-
wicklung eines einheitlichen Curri-
culums der verhaltenstherapeuti-
schen Ausbildungsinstitute in
Rheinland-Pfalz hat gezeigt, dass es
hier eine sehr große Übereinstim-
mung in den Inhalten und den Me-
thoden einer solchen Ausbildung
gibt. Dennoch haben die einzelnen
Institute eigene Profile entwickelt
und Schwerpunkte gesetzt. Die
Ausbildungsteilnehmer haben so
die Möglichkeit, sich auch nach ih-
rer eigenen Schwerpunktsetzung
einen Ausbildungsstätte auszuwäh-
len.
An den Psychologischen Instituten
der deutschen Universitäten existie-
ren inzwischen 17 anerkannte Aus-
bildungsstätten für Psychologische
Psychotherapie mit angegliederten

oder integrierten Ambulanzen (Mit-
teilungen der Fachgruppe Klinische
Psychologie und Psychotherapie
der Deutschen Gesellschaft für Psy-
chologie, April 2001), zwei weitere
sind beantragt und 12 in Vorberei-
tung. Nur fünf Psychologische Insti-
tute an den deutschen Universitäten
planen derzeit keine Ausbildung in
Psychotherapie. An 18 Psychologi-
schen Instituten sind neben Ausbil-
dungsambulanzen weitere „ Ambu-
lanzen für Lehre und Forschung“
entstanden, deren Aufgabe in der
Entwicklung und Überprüfung neu-
er wissenschaftlicher Ansätze in der
Psychotherapieforschung liegt. Hier
sind 7 weitere beantragt und und 6
in der Planungsphase.
Es soll im weiteren ein Versuch un-
ternommen werden, einige spezifi-
sche Aspekte und Schwerpunkte
universitärer Ausbildungsgänge zu
skizzieren. Dies soll nicht bedeuten,
dass alle der genannten Aspekte nur
für die Universitäten kennzeich-
nend, hier gibt es auch in einigen
Bereichen Überschneidungen mit
Ausbildungsinstituten anderer Trä-
ger.

Enge Verbindung von Forschung
und Lehre
Universitäre Ausbildungsgänge sind
in den Bildungsauftrag der gesam-
ten Universität eingebunden und
somit in die „ Leitbilder“ der einzel-
nen Universitäten. Dazu gehört
auch eine enge, unverzichtbare
Verbindung von Forschung und
Lehre. „ Kurze Wege“ zwischen
beiden Bereichen kennzeichnen die
universitären Ausbildungsgänge.
Neueste Forschungsergebnisse der
jeweiligen Institute können direkt in
die Ausbildung einfließen. Dabei
sind besonders auch die speziellen
Ambulanzen für Lehre und For-
schung zu erwähnen. In diesen
Ambulanzen werden u.a. neue psy-
chotherapeutische Verfahren ent-
wickelt und empirisch überprüft.

Ausbildungsnetz der Psychologi-
schen Institute an Universitäten
Es bestehen Kontakte und Koopera-
tionen der Universitätsinstitute un-
tereinander, was z.B. einen Aus-
tausch der Dozenten und Dozen-
tinnen und den Teilnehmern einen
Wechsel der Ausbildungsstätte sehr
erleichtert. Die Ausbildungsteilneh-
mer lernen somit die Autoren der
bekannten Therapiemanuale direkt
kennen. Nationale und internatio-
nale Kongresse fördern den Aus-
tausch und tragen zu einer qualita-

tiven Weiterentwicklung der Aus-
bildung teil. Forschungsansätze zu
Fragen der Ausbildung wie z.B. an
der Universität Gießen weisen in
die gleiche Richtung.

Qualifizierung der Ausbildungs-
teilnehmer
Die universitären Ausbildungsgänge
unterstützen und fördern Promo-
tionsvorhaben der Ausbildungsteil-
nehmer im Bereich der Klinischen
Psychologie. Der Weiterbildungs-
studiengang Psychologische Psy-
chotherapie der Universität Mainz
plant, hierfür Fördermittel in Form
von Stipendien zur Verfügung zu
stellen. Wir sehen hierin eine Chance,
Forschungsinhalte stärker als bisher
in die Praxis hineinzutragen und An-
regungen aus der Praxis wiederum
für die Forschung aufzunehmen.
Insgesamt war schon bei der Ein-
richtung des Weiterbildenden Stu-
diums 1994 die Hoffnung verbun-
den, dass sich neben dem Wissen-
stransfer stimulierende Effekte für
die wissenschaftliche Forschung an
die Universität zurückwirken wür-
den.

Kontinuität der Ausbildung
Dadurch dass die Psychologischen
Universitätsinstitute für die Ausbil-
dung von Diplompsychologen zu-
ständig sind, gewährleisten sie als
Ausbildungsstätte für Psychothera-
pie eine Kontinuität in der Ausbil-
dung. Da in der Psychotherapieaus-
bildung verschiedene oft über-
regionale Dozenten tätig sind, wird
auch einem „ Ermüdungseffekt“ auf
Seiten der Studierenden (die glei-
chen Dozenten wie im Diplomstu-
diengang) vorgebeugt. Durch diese
Kontinuität kann an den Universitä-
ten möglicherweise stärker darauf
geachtet werden, dass unnötige
Überschneidungen im Teil Theorie
zwischen Diplom-Studiengang und
Psychotherapieausbildung vermie-
den werden.

Ausbildungsambulanzen
Der Weiterbildungsstudiengang
Psychologische Psychotherapie in
Mainz hat in der assoziierten Am-
bulanz einen hohen Standard be-
züglich Diagnostik und Dokumenta-
tion entwickelt und eingeführt, ein
Kenn-zeichen auch anderer Universi-
tätsambulanzen (Rief, 2000; Fydrich
et al., 1996; Grawe & Braun, 1994).
Wie auch in anderen Ausbil-
dungsambulanzen ist die berufliche
Erfahrung der Therapeuten eher
kurz und muss durch eine gute, sy-
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stematische und zeitnahe Betreu-
ung kompensiert werden. Auch
hierfür wurden Verfahren einge-
führt. Möglicherweise ist die Ein-
schätzung von Rief (2000) zutref-
fend, dass Patienten von Ausbil-
dungsambulanzen an Universitäten
eine höhere Änderungsmotivation
besitzen, hier stehen aber empiri-
sche Daten noch aus. Aus unserer
Sicht hat sich auf keinen Fall bestä-
tigt, dass es sich um hochselegierte,
seltener durch Komorbidität ge-
kennzeichnete Fälle handelt, eher
im Gegenteil. Diese Selektionsüber-
legungen könnten eher für die Am-
bulanzen für Lehre und Forschung
zutreffen. Hier liegen künftige For-
schungsaufgaben.

Überlegungen für die Zukunft

Die bisherigen Erfahrungen aus sie-
ben Jahren zeigen, dass sich beson-
ders das Zusammenwirken von
Theorie und Praxis sehr bewährt
hat. Mit entscheidend für die Güte
und Qualität der Ausbildung ist aus
unserer Sicht die gute Kooperation
zwischen allen Beteiligten, d.h. so-
wohl mit den stationären als auch
den ambulanten Einrichtungen, mit
den Dozenten und Supervisoren
sowie mit den zuständigen Ministe-
rien und der kassenärztlichen Ver-
einigung.
Dennoch bestehen einige Schwie-
rigkeiten, die z.T. in der Konzeption
der Ausbildung liegen. Eines dieser
Problem, das alle Ausbildungsstät-
ten lösen müssen, liegt in dem theo-
retischen Teil der Ausbildung. Es
besteht eine deutliche Überschnei-
dung zwischen dem grundständigen
Studium in Psychologie und der
Psychotherapieausbildung (Umfrage
der Fachgruppe Klinische Psycholo-
gie und Psychotherapie der Deut-
schen Gesellschaft für Psychologie).
Hier gilt es auch zu überlegen, ob
nicht neue Formen des Studiums
(Bachelor/Master Abschlüsse) eine
Lösung sein könnten.
Eine Ausbildung über ein Zeitraum
von 3 Jahren stellt hohe  Anforde-
rungen an die Ausbildungskandida-
ten, auch in finanzieller Hinsicht.
Nicht das Interesse und die Qualifi-
kation für diesen Bereich spielen
immer häufiger eine entscheidende
Rolle, sondern eher die Frage, ob es
gelingt, die notwendigen Gebühren
zu bezahlen und darüber hinaus die
Lebenssituation über einen Zeit-
raum von mindestens 3 Jahren fi-
nanziell abzusichern. Dies ist seitens

der Ausbildungsstätten auch des-
halb unbefriedigend, da sich mögli-
cherweise hochqualifizierte Diplom-
psychologen dadurch anderen Be-
rufsfeldern zuwenden. Können wir
uns das unter dem Aspekt der psy-
chotherapeutischen Versorgung der
Bevölkerung leisten? Schulte (per-
sönliche Mitteilung) geht davon aus,
dass 42% (1144 Personen) eines
Jahrgangs von diplomierten Psy-
chologen in Psychologischer Psy-
chotherapie ausgebildet werden
müssten, um den Status quo (ca.
30.300 approbierte Psychothera-
peuten) aufrechtzuerhalten. Eine
der zukünftigen Aufgaben müsste
auch darin liegen, Bedingungen zu
schaffen, dass sich auch zukünftig
genügend Diplompsychologen für
diese Ausbildung interessieren.
Die Konzeptualisierung des schriftli-
chen Teils des Staatsexamens im
Bereich der Grundkenntnisse wird
eine wichtige Aufgabe der nächsten
Zeit sein und wird vermutlich auch
Rückwirkungen auf die Ausbildung
haben. Aus anderen Bereichen sind
die Vor- und Nachteile zentraler
Prüfungen bekannt. Erwähnt wer-
den sollte aber die dadurch sich
bietende Chance, darüber nachzu-
denken, welche Bereiche unabhän-
gig von den Therapierichtungen
grundlegend für die Psychotherapie
anzusehen sind, so dass an dieser
Stelle ein einheitlicher Qualitäts-
standard entwickelt werden könnte.
Erfahrungen müssen auch im Be-
reich der Ausbildung von Kinder-
und Jugendlichen-Psychotherapeu-
ten gesammelt werden. In diese
Ausbildung können Personen mit
sehr unterschiedlichen Ausgangs-
qualifikationen aufgenommen wer-
den. Hier gilt es, Ausbildungsformen
zu etablieren, die eine erfolgreiche
Ausbildung gewährleisten.
Weitere wichtige Aufgaben für die
Zukunft wäre die Intensivierung von
Forschung zu Fragen der Ausbil-
dung wie sie bisher vor allem auch
an der Universität Gießen durchge-
führt wurden (siehe Frank und Vaitl,
1998). Die hieraus gewonnen Kennt-
isse könnten die Qualität der Aus-
bildung kontinuierlich verbessern.
Interessant erscheint es uns auch,
über zukünftige Kooperationsfor-
men zwischen den Ausbildungsin-
stituten nachzudenken bzw. diese
zu intensivieren und zukünftig viel-
leicht auch Ressourcen zu bündeln.
Interessant werden auch europäi-
sche Entwicklungen sein.
Zukünftige Aufgaben könnten auch
in einer Beteiligung der Ausbil-

dungsstätten bei der Entwicklung
von Weiterbildungskonzepten in den
Psychotherapeutenkammern sein.
Unsere Ausbildungsteilnehmer ha-
ben aus unserer Sicht wichtige
Kompetenzziele in ihrer Ausbildung
zum Psychologischen Psychothera-
peuten erreicht, wenn sie am Ende
der Ausbildung:
• die gesamten Möglichkeiten

und Grenzen der Psychothera-
pie kennen und wissen, wann
Psychotherapie bei wem indi-
ziert ist,

• wissen, wann es um Problem-
bewältigung, Problemklärung
oder Problemaktualisierung geht
und über ein großes Methoden-
repertoire verfügen, das sie fle-
xibel einsetzen können,

• wissen, dass die Gestaltung der
therapeutischen Beziehung eine
wichtige Intervention darstellt.
Sie wissen, wann sie unterstüt-
zen, konfrontieren, ermutigen
oder einfach nur schweigen
müssen,

• offen bleiben für Anregungen,
von anderen zu lernen.
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ben. Das vorliegende Werk erhebt
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auch nicht als Lehrbuch. Vielmehr
wurden Fragestellungen ausge-
wählt, die sich mit aktuellen For-
schungsthemen und spezifischen
Anwendungsproblemen auseinan-
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biologischen Grundlagen von Stö-
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stellen psychologische Erklärungs-
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allem kognitive Modelle einen in-
haltlichen Schwerpunkt. Beiträge
zur klinisch psychologischen Dia-
gnostik informieren über spezifische
Probleme und Grenzen diagnosti-
scher Maßnahmen, kognitive Para-
digmen und therapeutische Ver-
laufskontrolle. Als vierter Schwer-
punkt werden spezifische Frage-
stellungen psychologischer Inter-
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sowohl präventive als auch psycho-
therapeutische und rehabilitative
Aspekte bei verschiedenen Stö-
rungsbildern.
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